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tenträgern unter Beachtung der Ausfüll
vorschriften zum Vordruck 191911) bis zum 
letzten Werktag des Monats Februar eines 
jeden Jahres der Zentralstelle für ratio
nelle Energieanwendung zu übergeben.

(2) Die Leistungsangebote zu den Maß
nahmen der rationellen Energieanwen
dung sind auf Vordruck 1919 auszuarbei
ten. Die Ausarbeitung der Angaben hat 
entsprechend Ziff. 11.9.3. Abs. 10 zu erfol
gen.

(3) Aus den Leistungsangeboten sind von 
den Kombinaten, wirtschaftsleitenden Or
ganen und Dienststellen gemäß Abs. 1 
Buchstaben a, b und c volkswirtschaftlich 
wichtige Investitionsvorhaben und wei
tere Schwerpunktmaßnahmen auszuwäh
len und bis zum letzten Werktag des Mo
nats Februar eines jeden Jahres an das 
übergeordnete Ministerium einzureichen.

(4) Die Ministerien gemäß Abs. 1 und die 
Räte der Bezirke haben bis zum 
10. Werktag des Monats März eines jeden 
Jahres der Arbeitsgruppe Rationelle 
Energieanwendung beim Ministerrat aus
gewählte Investitionsvorhaben, Rekon
struktionsmaßnahmen und Generalrepa
raturen, darunter zur Realisierung ener
gierelevanter Spitzentechnologien, sowie 
Schwerpunktmaßnahmen der energeti
schen Rationalisierung einschließlich kom
plex-territorialer Rationalisierungslösun
gen der Wärmeversorgung, der Sekundär
energienutzung und der Wärme-Kraft- 
Kopplung zur Aufnahme in den Planteil 
Rationelle Energieanwendung vorzuschla
gen. Neben den aus den Leistungsangebo
ten gemäß Abs. 3 ausgewählten Investi
tionsvorhaben und Schwerpunktmaßnah
men haben die Vorschläge auch Aufgaben 
des Staatsplanes Wissenschaft und Tech
nik sowie volkswirtschaftlich wichtige 
Aufgaben außerhalb des Staatsplanes 
Wissenschaft und Technik für die Ent
wicklung und Produktion von Erzeugnis
sen zu enthalten, die im Planjahr bei den 
Anwendern Energieeinsparungen ermög
lichen bzw. auf die rationelle Energie
anwendung gerichtet sind.

(5) Die Leistungsangebote gemäß Abs. 2 
sind durch die Zentralstelle für rationelle 
Energieanwendung rechentechnisch auf
zubereiten. Das Ergebnis- ist der Staat
lichen Plankommission, dem Ministerium 
für Wissenschaft und Technik sowie der 
Arbeitsgruppe Rationelle Energieanwen
dung beim Ministerrat bis zum letzten 
Werktag des Monats März eines jeden 
Jahres zu übergeben. Den Ministerien ge
mäß Abs. 1 und den Räten der Bezirke 
sind durch die Zentralstelle für rationelle 
Energieanwendung zur Vorbereitung der 
Beratungen zu den Leistungsangeboten 
die Ergebnisse auszugsweise für ihren 
Verantwortungsbereich bis zu diesem Ter
min zur Verfügung zu stellen.

(6) Im Rahmen der Verteidigung der Nor
mative des Energieverbrauchs durch die

11) Herausgegeben von der ZentralsteUe für rationelle Energie
anwendung, Leipzig.

Ministerien gemäß den Festlegungen des 
Abschnittes 21 Ziff. 2.3. sind die Lei
stungsangebote zu den Maßnahmen der 
rationellen Energieanwendung der Mi
nisterien und Räte der Bezirke in Ver
antwortung der Arbeitsgruppe Rationelle 
Energieanwendung beim Ministerrat un
ter Mitwirkung der Staatlichen Plankom
mission und des Ministeriums für Wis
senschaft und Technik zu beraten. Im Er
gebnis der Beratungen sind durch die Ar
beitsgruppe Rationelle Energieanwendung 
beim Ministerrat .

— der Staatlichen Plankommission sowie 
den Ministerien und Räten der Bezirke 
Vorschläge zur Einordnung objektkon
kreter Maßnahmen bzw. Vorhaben in 
die Planung der Generalreparaturen 
und Investitionen sowie' zur Bereit
stellung von Erzeugnissen, die bei den 
Anwendern dieser Erzeugnisse Ener
gieeinsparungen ermöglichen,

— den Ministerien und Räten der Bezirke 
Aufträge zur weiteren vorhabenkon
kreten Untersetzung der Zielstellungen 
zur Energieträgereinsparung des Fünf- 
jahf planes

zu übergeben.

6.3.2. Die bisherige Ziff. 8.4. wird Ziff. 8.4.2. mit der 
neuen Bezeichnung „Die Planung der Maßnah
men der rationellen Energieanwendung mit den 
Entwürfen zum Jahresvolkswirtschaftsplan“. 
Der Abs. 1 wird gestrichen. Die Absätze 2 bis 6 
werden 1 bis 5.

6.3.3. In Ziff. 8.4.2. wird der Abs. 1 wie folgt gefaßt:
(1) Als Bestandteil des Energieplanentwurfes 
haben alle energieplanungspflichtigen Kombi
nate, wirtschaftsleitenden Organe, Fachorgane 
der Räte der Bezirke, Betriebe, Einrichtungen 
und Genossenschaften die Maßnahmen der ra
tionellen Energieanwendung auf Vordruck 1919 
zu planen. Die Planung der Maßnahmen der ra
tionellen Energieanwendung hat auf der Grund
lage der insbesondere mit dem Staatsplan Wis
senschaft und Technik vorgegebenen Zielstellun
gen zur Energieträgereinsparung, der Maßnah
men zur Nutzung der Sekundärenergie, der 
Normative des Energieverbrauchs sowie unter 
Anwendung technisch-ökonomisch begründeter 
Normen zu erfolgen. Die gemäß Ziff. 8.4.1. Abs. 1 
festgelegten Verantwortungsbereiche haben die 
Leistungsangebote zu den Maßnahmen der ra
tionellen Energieanwendung ausgehend von den 
ihnen übergebenen Auflagen im Ergebnis der 
Beratungen zum Leistungsangebot, den staat
lichen Plankennziffern zur Investitionsplanung, 
den Bilanzanteilen und Zielstellungen zur 
Energieträgereinsparung aus Maßnahmen des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu prä
zisieren sowie zu ergänzen und mit dem Ener
gieplanentwurf die Veränderungen gegenüber 
dem Leistungsangebot auf EDV-gerechten Da
tenträgern einzureichen. Auf der Grundlage der 
Verteidigung der Zielstellungen der rationellen 
Energieanwendung hat die Verteidigung des ge
samten Energieplanentwurfes und die Bestim
mung der Kontingente für den Verbrauch von 
Energieträgern zu erfolgen. Mit der Planung der 
Maßnahmen der rationellen Energieanwendung 
ist die energetische Sicherung der staatlichen 
Plankennziffern für die Produktions- und Lei
stungsentwicklung sowie die Substitution von


